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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.11.1993

Norm

StGB §129 Z1

Rechtssatz

Einsteigen in einen Lagerplatz:

Für diese Spielart der Einbruchsquali3kation wäre erforderlich, daß die nach dem Tatplan in Aussicht genommene

Beute vom Lagerplatz selbst weggenommen werden soll.
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